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Quelle: Stadtplan Bad Suderoda von http:/www.harz.city.maps.de 

Teil A - Planzeichnung 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG 

Art der b.ullchen Nyb:UDg 
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. §§1 bis 11 BauNVO) 

allgemeine Wohngebiate 

Maß der b'yllcben Nytzung 
(§9 Ahs. 1 Nr. 1 BauCe, §Si6 bis 21 BauNVO) 

GrundflAchenlahl (GRZ) 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

Baugrenze 

V.rkehrsfUlchtn 
(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Öffentliche Gehwegflachen 

Private Verkehrsflächen 

Flachen mit besonderer Zweckbestimmung 

GrOnfläcbpr) 
(§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Öffentliche Grilnflochen 

MischWald 

Einzelbaum Laubbaum 

Einzelbaum Nadelbaum 

Einzelbaum Birke 

zu erhaltender EInzeibaum (Kiefer) 

o o 

Planuogen. Nutzung.",aelungen. Maßnahmen und Fllch,n 
für Maßnahmen zum Schutz. zur Pflege und zur Entwicklung 
yon Boden, Nalur und Landschaft 
(§9 Abs. 1 NT. 20 und 25 SauGB) 

Umgrenzung von FlAchen zum Anpflanzen von Baumen , Strauchem 
und sonstigen Bepflanzungen 

(§9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b)) 
Umgrenzung von RAchen mit BIndungen IiIr Bepftanzungen 
und fOr die Erhakung von BäulTIGn, StrlIuchem und 
sonsllgen BepIIanzungen sowie von Gewiissem. 

Sonstige SignatUren 
Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit 

Geh-. Fahr- und leitungsrechte zugunsten der Anlieger 

Geh-, Fahr- und leitungsrechte zugunsten der Versorgungsträger 

Grenze des räumlichen Geltungsoorelches des Vorhaben· und 
Erschließungsplanes (§9 Abs. 7 BauGB) 

GrundstOcksgrenze 

Grenze EU-Vogelschutzgebiet "NordOSt!. Unterharz" und 
landschaftsschutzgebiet "Harz ulld nördL Hamortand" 

vorgeschlagene Parzelfierong 

vorgeschlagene Parzellennummerierung 

HöhenUnien 

Schmuttwesserkanal 

Regenwasserkana! 

Trinkwasserleltung 
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PRÄAMBEL 
Satzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 14 Am Schweddert1erg der Stadt Gemrode , 
Aufgrund des §12 i.V.m. §10 SauGB In der Fassung VQITl 23.09.2004. zuletd geändert durch das G8!:I9tt zur Erlelchterong von Planungsvomaben 
tOr die InnenstadtenlwiCklung der Städte vom 21.12.2006 (BGBI. I S. 3.316) und 2008 SOWie im Juli 2009, §9 Abs. 4 BauGB und der BauO lSA gOItig 
seit 15.03.2006 wird nach Beschtussfassung durch den Stadtrat der Stadt Gemrode folgende Satzung Ober den Vorhaben- und E~ließungsplan 
Nr. 14 Am Schwedderoerg. bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den planungsrechllichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Begrilndung. 
örtlicher Bauvorschrift und Umweltbertcht (gem. §9 Abs. 1 BauGB). erlassen . 

KENNWERTE 
Flache Geltungsbereich gesamt (FturstOck 1.141) 

davon: PriY3tweg 1 
PriYatweg 2 
Grilnf!äche 
GrumlstOcksftachen 

Bebaubare 1 nIchtbebaubare Flächen: 

12.845 m' 

315 m' 
179ma 

124 m' 
12227 m' 

Flache innerhalb Baugranzen 7.412 m' 
Max. llberbaubare Gf\JndstOcksftachen (Parz. 1+2: 2.658 m' x 0,20) 

(Parz. 3-5: 9.591 m'x 0.10) 1.491 m' 
Nichtbebaubare Grondslllcksnächen (12.227m' - 1.491m2

) 10.736 m' 

Teil ß - Text 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
Unter Anwelldung des §9 Abs. 2 (SauGB) wird festgesetd, dass Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vortlaben zul!lssig sind, zu 
deren DurchfOhf\Jng sich der Vorhabemräger im DurchfOhf\Jngsvertrag verpflk:tltet. Andef\Jngen des DurchfOhrungsvertrags oder der Abschluss eines 
neuen DurchfOhrungsvertrags sind zuläSSig. 

1, Art der bau!llihen Nutzung "9 Ab •• 1 Nr. 1 BauGBl 

1.1 Allgamelne Wohngebiete (~ BauNVO) 
Gemaß § 1 Abs.. & NI_ 2 wird fesIgesetz1. dass tor das Allgemeine Woongebiet (WA.) die nach § -4 8auIt4\1OAbs. 3 ZUlassigen Ausnahmen 
zugelassen werden, außer Tankstellen. 

2, BaUwei" f 0btrbtUbaff GrundsJ0cksft'cha I Stallung baullchar An!lRef! (19 Ab!, 1 Nr. 2 B.uGBl 

2.1 Qberb.ubare Grund.tllcksfUlche 
Die Oberbaubare Grundstllcksfläche wird durch die Festlegung von Baugrenzen festgelegt (§23 Abs. 1 ulld 3 SauNVO) 

2,2 Nebenanl.gen 
Gartenhauser. Gerateschuppen und Anlagen fIIr KJelntierhaliung sind nur mit einer maximalen Grundfläche von 25 m' und einer maximalen' 
FIrsthöhe von 3.00 m und nur Innerhalb der Baugrenzen zulässig (§14 Abs. 1 S. 3 BauNVO). Ausgenommen silld Gebäude im Sinne §14 A.b". 2· 
BauNVO und Zuwegungen. I 

;;;';;;-~~~~(,," llberbaubaren GrondslOcksflächen zulässig (§12 Abs. 6 BauNVO). 

4. E[lchll.Aung 
4.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Erforderliche leitungsrechte sind durch Gronddienstbarkeiten In den Grondbüchem der betroffenen Flurstllcke zugunsten der Versorger zu 
sichem. 

5. Natur und Land.chaft 
5,1 PrIv.te Verk.h ... • und GrOnftilih.n (§9 A.b., 1 Nr, 15 BauGB) 
5.1.1 Fillihen u. Maßnahman zum Schutz, zur Pftege und zur Entwlliklung von Bodan, Natur und Land'lih.ft (§9 Abt. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Befestigung der Grundstllcksfreiflächen ist zulassig. Die Flachen sind versiegelt herzustellen und das anfallende OIJerftächenwasser ist in 
den Regenwasserkanal einzuleiten. Offene Stellplätze, Zufahrtan und Wege sind so herzustellen, dass keine Versickerung von 
Oberftachenwasser möglich Ist. 

5,2 Blum., Sttiuliher und .onstlge Bepflanzungen 
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) ist In den ZlJr Straße angrenzenden und ausgerichteten Garmnberellihen an den GrundstOcksgrenzen eine 
Hecke aus standortgerechten und einheimischen Heckenpnanzen auf einer Breite von ca. 3 m anzupflanzen. Diese Anpflanzungen sind 
dauerhaft als mind. l .oom hohe Hecke zu erhalten. Ausfallende Heckenpflanzen sind entsprechend naehzupflanzen. Zu Gunsten der, 
GrundstOckszufahrten (1 Einfahrt je GrundstOck mit einer maximalen Breite von 5.00m) wird vom Pftanzgebot befreit. 

Au!g!elcbsmaßnahmen' jo 20m' vef$legelter Fläche (Gebäude und Wege) fTMJ&S 1 hochstämmiger großkroniger laubbau ' 
(Mifldeststali1mumfang 14 - lSem. gemessen in I ,Om Höhe) oder 5 Sträucher gepllanzt werden. Die Anpflanzungen sind spätestens m' 
Beendigung der Jeweiligen Baumaßn.ahme (Nutzungs beginn) durchzufOhren bzw. In der darauf folgenden Vegetationsperiode. Es ist eine 
strukturreiche Mischvegetation aus heimischen laubbäumen. Strauchem, Bodern:lackem und Grasern anzulegen. 

Bel.plel tor elnhelml'lihe Laubbllume Bel.plel tor elnhelml.che Strluliher 

Feld-Ahorn ~ Aoor campastre 
Spitzahorn - Acer p1atanoides 
Birke • Betula pendula 

Hartriegel • Comus sangulnea 
Haselnuss • CoIyIus avellan.a 
Hunds-Rose - Rosa canina 

Hainbuche - Carpinus betula Bibemell-Rose • Rosa pimplnetlifolla 
Wrldapfel - Malus sytvestris 
Vogelkirsche - Prunus padus 

Wein-Rose - Rosa rubiglnosa 
Salweide • Salix caprea 

Wildbime - Pyrus communls 
Eberesche - Sorbus aucuparia 

Gemeiner Holunder • Sambucus nigra 
Traubenholunder • Sambucus raoomonsa 

Obstbaume - Apfel-. Bime-. Kirschbaume etc. Wolliger Schneeban - Vibumum lantana 
(Hochstamm) 

5,3 Umgrenzung von Fillihen mit Bindungen tor Bepflanzungen und tor die Erh.ltung von Blumen, Slrllulihem und .on.tlgen 
Bepflanzungen .owl. von Gewl.sem (§9 Ab., 1 Nr. 25 BauGB) 
Es wird festgesetzt , dass an der sOdllchen GrondstOcksgrenze des PIangebIetes (bebifft Parzelle 4 und 5) ein GrOngOrtel von 30,00 m Breite 
erhalten bleiben muss eis Übergang zum Waldrandbereicl1 . Dieser Bereich darf nicht bebaut werden. 
In diesem sOdlichen Übergangsbereich zum Wald sind vorhalldene Baume. Sträucher und sonstige Bepflanzungen zu erhalten bzw. bei Abgang 
nachzupflanzen. 

6, Nacbrlchtllch. Übernahmen "9 Abt. 8 BauGB) 
6.1 Bodendenkmllw 

Es wird darauf hingewiesen. dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauem. Steinsetzungen, Bodenverf:lrbungen und 
Fundgegenstande wie z. Ssp. Scherben. Steingertlte, SkelellTeste entdeckt werden können. Di638 sind nach dem DenkmSchG LSA unverzOglich 
dem zustandigen landesamt für DenkmalplIege. Archäologische Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und 
FundsteIlen sind in unverandertem Zustand zu erhalten und In geeigneter Weise bis zur Entscheidung zu schatzen. Die Dankmalschutzbehörde 
bitlel. die mit den Erdarbeiten Betrauten entsprechend zu belehren und auf die Meldepflicht hinzuweisen. 

8.2 Baugrund 
Das Plangebiet befindet sich am Rand eines wissenschaftlich untersuchten Erdfallgebietes. Untersuchungsergebnisse sind der 
ingenieurgeologlschen Stellungnahme des Geotogischen landesamtes Sachsen-Anhalt (GLA) vom 20.04.1998 sowie dem Ergebnisbericht der 
Gesellschaft fOr Geowtssenschaftliche Dienste mbH leipzig (Geophysik GGD) vom 27.10.1995 zu entnehmen. 
Um PlanungssIcherheit zu erlangen wird den zukanftigen Bauherren immer empfohlen, ein Baugrundgutachten erstellen zu lassen· unabhangig 
von der Lage des BaugrondstOckes. 

6,3 Altlasten und Boclenvarlnderungen 
Sollten Anhaltspunkte fUr Kontaminationen bzw. organoteptische Auffälligkelten (Geruch. Aussehen) des Bodens vorliegen, so ist die Untere 
Bodenschvlzbehörde des landkreises Harz unverzOglich zu Informieren. Es ist dann eine weitergehende Untersuchung dahingehend erforderlich, 
ob der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast besteht bzw. ausgeräumt werden kann. Zur FesUegung der weil8f&n 
Verfahrensweise sind die entsprechenden Maßnahmen (Recherchen, Untersuchungen usw.) mit der Unteren BodenschutzbehOrde des 
landkreises harz abzustimmen. 

6.4 Kampfmlttlllbe.eitigung 
Sollten bei Erschließungsarbeiten Kampfrnittel aufgefunden werden oder besteht ein hinreichender Verdacht. ist umgehend das Amt fOt Brand· 
und Katastrophenschutz bzw. die Einsatzleilstelle des landkreises harz oder die nächstgelegene Polizeidienststelle zu infOlTTlieren. Alle weiteren 
Schritte erfolgen von dort aus. 

6,5 Vorbtug4Indar G8$undheltsschutz 
Bei Verlegung der Trinkwasser- und abwasserfOhrenden leitungen sind die Vorschrfflen des DVGW·Regetwerkes W-345 bzw. DIN 19543 
"Allgemeine Anforderungen an Rohrleitungen fIIr Abwasserkanäle und leitungen" zu berOckslchtlgen. 
For den Genuss und Gebrauch hat das Trinkwasser im Planungsgebiet den hygienischen Anforderungen der Verordnung Ober die Oualität von 
Wasser für den metlSchlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung • TrinkwV 2001, Art. 1 der Verordnung zur Novellief\Jng der 
Trinkwasserverordnung) vom 21.05.2001 (BGBI.I Nt. 24 S. 959)zu genllgan. 
Vor Einbindung der neu vet1egten leitungen ist durch eine mikrobiologische Wasserprooo gegenllber dem Gesundheitsamt nachzuweisen. dass 
die Parameter det' Trinkwasserverordnung 2001 eingehalten werden. Nach Probenahme und QualitätSnachwais erfolgt die Leitungsfreigabe durch 
das GeStlndheilsamt. 
In der Bauphase Ist einer "erheblichen Belastigung" durch Larrn, Abgase bzw. Staub entgegenzuwirken. 

6.6 B.umschutzsatzung 
Das ausgewiesene Plangebiet liegt Im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung der Stactt Gemrode. 
Die im Zufahrtsbereich vorhandene, in ihrer Wuchsforrn und ihrem Alter nahezu einzigartige Kiefer Ist zu schOtzen und zu erhalten. 

1. Gettunasbtrelcb 

Die lMtIiche Bauvorschrlft aber Gestaltung gilt fOr den Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 14. 

2. GfbIudtgutanunp 

2,1 Dachforro, D\!chf\!rbe 

Es sind nur geneigte Dächer mit ein8f Dachneigung von mind. 21 " und höchstens 48" zulässig. Es sind nur Rottöne zulässig. Diese Festsetzung 
gilt nicht fOr untergeordnete Sauteile (§ 6. Abs. 6 Nr. 1, 2a und 2b BauD) sowie für Carports und Garagen Im Sinne von § 12 (1) ulld (2) sowie § 
14 BauNVO In Anpassung an die bestehende Bebauung. 

VERFAHRENSVERMERKE 
Der Stadtrat der Stadt Gemrode hat gemäß § 22rs~~~i~;~;~JBaU(3B) am 14.05.2009 den 
Einleitungsbeschluss Nr. 170/0012009 zum Vorhaben- und.~ "Am Schwedderberg" gefasst 
und zur Bekanntmachung im Amtsblatt am 17.06.2009 bestimmt. 

I 
A:::---

, 
Gemrode, Bürgermeister '.' ' 

Die vom Stadtrat der Stadt Gemrode am 24.09.2009 nach Bürgerbeteiligung 
wurde vom 30.10.2009 bis 01.12.2009 durchgeführt. Die am 21.10.2009 im Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Gemrode/Harz. Der Öffentlichkeit wurde i Gelegenheit gegeben, sich 
Ober die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung, zu untef!ichten. 

Gemrode, 

3. Gemaß § 3 Abs. 2 lag der Entwurf des Vorhaben- und • Am Schwedderberg", 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil Ii Bauvorschrtft und 
Umweltbertcht in der Zeit vom 26.03.2010 bis 27.04.2010 in Verwaltungsgemeinschaft 

" Gemrode/Harz, Marktstr, 11, 06507 Gemrode wahrend der I . J zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. Die Auslegung wurde eine Woche vorher im der VerwaJtungsgemeinschaft 
GemrodelHarz am 17.03.2010 ortsObiich bekannt gemacht. Die entsprechenden Hinweise gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 6 BauGS und § 47 der 1 erfolgten. 

Gemrode, :U, 
4. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägem 

durch die Planung berührt werden kann, wurde gemäß § 4 Abs. 1 mit Schreiben 
vom 02.10.2009 informiert und hatten bis zum 01.12.2009 I 

K-
Gemrode, ~ {, Bürgermeister 

~5~.!D~e~rg1;. ~E~n~twu~~rt~d~e~S~~~~2u~n~dUE~rs~C~h~li~e!ßu~n~g~S~p~la~n~e~S~N~r.J.'4~~~~~~~~t~bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der BegrOndung, ,ii und Umweltbericht 
wurde am 30.09.2010 vom Stadtrat der Stadt Gemrode gebilligt. 

r 
Gemrode, Bürgermeister 

6. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Planung berührt werden kann, nach § 4a Abs. 3 BauGB fand ab 
Stellungnahme innerhalb eines Monats bis zum 29.11.2010 

y-
BOrgermeister 

7. Der Stadtrat der Stadt hat die vorgebrachten 11 
Belange in der Sitzung am 20.12.2010 geprüft. Das Ergebnis ist 

durch die 
aufgefordert, ihre 

ulld 'Träger öffentlicher 

r~~G~e~m~ro~d~e;,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8. Der Vorhaben· und Nr. 14 "Am A) 
und Text (Teil B) sowie örtlicher Bauvorschrift un(j}lfn~!#O&!ij.i;~(roe am 20.IL,," 'u vom 
Stadtrat der Stadt Gemrode Satzung beschlossen. 

Gemrode, ;ZA, BOrgermeister 

Die Satzuflg zum \j'Orhaben- und Erschließungsplan Nr, 14 bestehend aus der 
I wird hiermit Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) sowie Begründung, 

.# ...;;.t" 

K -
Gemrode, 2. BOrgermeister 

10.Der Vorhaben· und Erschließungsplan Nr. 14 "Am Schwedderberg~ , Planzeichnung (Teil A) 
und Text (Teil B) sowie Begründung, örtlicher Bauvorschrift und ~n~:e;:~:~~ § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt worden. Er nicht der Genehmigung der 
höheren Verwaltungs behörde nach § 10 Abs, 2 BauGB, 

Gemrode,~<, p,.;w 
11 . Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während werden kann und 

über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde im Amtsblatt Gemrode/Harz am 
22.12.2010 bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist gemäß § auf die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der sowie auf die Recl1<sf"lgen I 
des § 215 Abs. 1 BauGB und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
SauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am 22.12.2010 in Kraft getreten. 

?--
BOrgermeister 

KARTENGRUNDLAGE 
Die Planungsunterlagen basieren auf der automatisch geführten Liegenschaftskarte (ALK) des Landesamtes 
für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt. 

Gemeinde: 
Gemarkung: 
Flur: 
Flurstück: 
Stand der Planunterlage: 
Vervielfältigungsgenehmigung erteilt am: 
Aktenzeichen: 

VORHABENTRÄGER 

Gernrode 
Gernrode 
2 
1,141 
März 2009 
14,07,2009 
A9 ·11119109 

Dieser p lan ist Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 14 Am Schwedderberg in 06507 
Gemrode entsprechend dem DurchfOhrungsvertrag vom 17,12.2009 zwischen der Stadt Gemrode und der 
Paul Wegener GmbH als Vorhabenträger. 

Bou-Art·Bolienstedt GmbH & Co,KG 

Architektur- & Sachverständigenbüro 

Sch male Straße 14 
06493 Ballenstedl. 

Tel. 039483/97090 
Fax 039483/97099 

SATZUNGSFASSUNG 
Stand 20,12,2010 

Vorhaben- und ErschlIeßungsplan NT, 14 
mit örtlicher Bauvarscnrift 

Am Schweddecberg 
06507 Gernrode 

sw
Hervorheben


